
• Der Verein versucht nochmals vergeblich die Fraktionen des 

Kreistags von einer pauschalen Finanzierung des Frauenhauses 

zu überzeugen.

• Auf ABM-Basis wird eine Erzieherin eingestellt, die sich 

schwerpunktmäßig um die Kinder und Jugendlichen im Haus 

kümmert. Damit wurde ein selbständiger Mädchen- und 

Jungenbereich gegründet.

• Da eine Pauschalfinanzierung nicht durchgesetzt werden kann, 

stimmt der Verein, das drohende Ende des Projekts Frauenhaus 

vor Augen, doch der Erhöhung der Tagessätze zu. 

• Im Januar tritt das Gewaltschutzgesetz in Kraft, u.a. gibt es der 

Polizei die Möglichkeit, den Täter aus der Wohnung zu weisen. 

Im Zollernalbkreis wird der Runde Tisch „Platzverweis“ 

gegründet, an dem auch das Frauenhaus beteiligt ist. 

• Zum ersten Mal wird ein Sommerferienprogramm mit den 

Mädchen und Jungen durchgeführt. Von nun an findet es jeden 

Sommer statt.

• Der Wunsch nach einem Garten erfüllt sich, er wird dem Verein 

großzügig zur Nutzung überlassen.

2000

2001

2002

2003 • Weiterer Ausbau des Mädchen- und Jungenbereichs.

2004
• Der Haushaltstitel wird um 20% gekürzt und die Tagessätze 

erhöht.

• Alle Mitarbeiterinnen sind beim Verein angestellt.

• Die autonomen Frauenhäuser gründen eine Arbeitsgruppe 

„Finanz AG“.

• Es wird eine Anhörung vor dem Familienausschuss der 

Bundesregierung einberufen; daran nimmt auch eine 

Mitarbeiterin unseres Hauses teil.

• Die Bundesregierung veranlasst eine Umfrage zur Lage der 

Frauenhäuser.

2006

2007
• Mitarbeiterinnen arbeiten ein Programm zur Präventionsarbeit an 

Schulen aus. 

2009

• Finanzierung: Die Trägervereine aller Frauenhäuser fordern 

wieder einmal eine einheitliche Pauschalfinanzierung und keine, 

die auf tagessatzbezogene Finanzierung aufbaut. Gemeinsam 

bringen sie ihre Forderung im Bundestag ein - leider erfolglos.

2010
• Im Mädchen- und Jungenbereich wird Tonfeldtherapie und 

therapeutisches Reiten neu angeboten. 

2011

• Die Istanbul Konvention ist ein „Übereinkommen zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt“ der Mitgliedstaaten des Europarats. Durch diesen 

Vertrag sollen auf europäischer Ebene einheitliche 

Schutzstandards geschaffen werden. Unter anderem wird 

festgelegt, dass auch Kinder, die Zeugen „Häuslicher Gewalt“ 

werden, selbst Opfer sind.

2013

• Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wird eingeführt. Hier erhalten 

Frauen deutschlandweit und rund um die Uhr qualifizierte 

Beratung in vielen Sprachen.
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2018

• Nachdem der Deutsche Bundestag die Istanbul Konvention 

ratifiziert hat, tritt sie im Januar 2018 in Kraft. Damit verpflichtet 

sich die Bundesregierung dafür zu sorgen, dass ausreichend 

Ressourcen für Präventionsarbeit und genügend 

Schutzunterkünfte für Betroffene zur Verfügung stehen. 

2020

• Seit langem ist das Haus zu klein. Außerdem ist es aufgrund 

der baulichen Situation nicht möglich Frauen mit Behinderung 

aufzunehmen; deshalb beginnt wieder eine Haussuche.

• Bundesförderungsprogramm: Der Bund stellt für Frauenhäuser 

(Neubau; Umbaumaßnahmen zur Schaffung von mehr Plätzen) 

mehrere Millionen zur Verfügung.

• Das Frauenhaus Zollernalbkreis beantragt 2020 und 2021 

Gelder aus diesem Programm; die Zuschüsse gehen aber an 

andere Häuser, 2021 an ein Haus, das neu gegründet wird.

• Der Mädchen- und Jungenbereich heißt jetzt Kinder- und 

Jugendbereich.

2022

• Der Verein Frauenhaus Zollernalbkreis – Frauen helfen Frauen 

e.V. feiert sein 40-jähriges Bestehen mit verschiedenen 

Veranstaltungen und einer Ausstellung.
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